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Re21ement zu den Maiensass- und Erhaltun2szonen
Albenried und Rizziboden

1

Das rechtsgültige Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Raron enthâlt keine Vorschriften zu
den Sonderzonen. Die nachfolgend aufgeführten Reglementsartikel und die Abgrenzung der
Gebiete werden zusammen der Urversammlung zur Abstimmung vorgelegt. Das Geb âudeinven­
tar wird zur Information ebenfalls aufgelegt, ist aber nicht Gegenstand der Auflage (Einsprache)
und der Abstimmung.

Art. 1 Sonderzonen (Art. 18 RPG)

Zone:

Zweck der Zone:

Bauweise:

Geschosszahl:
Gebâudehôhe:
Grenzabstiinde:

Lârmempfindlichkeit:

Gestaltun~svQrschriften

Zu den Sonderzonen gemdss Artikell8 RPG geh ôren: Maiensiiss- und Erhal­
tungs zonen.
Erhaltung und Aufwertung der bestehenden Bausubstan z. Umnutzungen sind
gesta ttet. Neubauten sind nul' in den Maiens âsszonen aufg rund eines Detail­
nut zungsplanes zuldssig, jedoch nicht in Erhaltungszonen.
ldentit ât und Volum en der bestehenden Bausubstan z müssen gewahrt bleiben.
Anba uten sind nul' in einem dem bestehenden Yolumen untergeordneten Rah­
men erlaubt,
Die Geschosszahl darf nicht veriindert werden.
Der Blockaufbau und der Sockel diirfen nul' unwesentlicli veriindert werden.
die altrechtlichen Grenz- und Gebiiudeabstânde kônnen beibehalten werden,
sofern bei Sanierungen und Umnutzungen die Dimensionen des bestehenden
Gebiiudes gewahrt bleiben. Sonst gil t: 1/3 der Hôhe der Baute, vonjedem
Punkt der Fassade aus gemessen, mindestens abe r 3.0 m.
Stufe III

Sockel: im Umfang des bestehenden Mauerwerkes, unverputzt oder grob verputzt, in einem kalkfar­
benen oder graulichen Ton gehalten.
Authau: Blockbau aus Holz in traditioneiler Bauart. Wandholz, das ersetzt werden muss, soil im
rohen Zustand belassen werden.
Dach: Die Dachneigung daifgrunds âtzlicli nicht veriindert werden. Ais Bedachung mûssen Stein­
platten oder CU-Titan-Blech verwendet werden.
Zusiitzliche Gestaltung hei Wohnbauten: Fenstergrôsse, Fenstergliederung und Fensterôffn ungen
m üssen dem bestehenden angepasst sein. Ne ue O!fiIUllgen und Tiiren sind nul' ausnahmsweise
gestattet. Alle Fenster ôffnungen sind mit Seiten- und Mittelpfosten von mindestens 12 cm Breite
ebenwandig zu versehen. Fensterl âden sind gestattet. Sie müssen aus Holz und l'oh belassen sein.
Zu siitzliche Gestal/un g he; Okonomiegebiiuden:
Der Charakter de':', Ôkonomiegebiiude soll weitgehend erhal ten bleiben. Umnutzungen sind gestattet.
Die bestehenden Offnungen sind in die neue Nutzung zu integrieren. Ne ue Offllll1lgen sind massvoll
vorzunehmen. Sprossen sind verboten.
Umg ebungsgestaltung: Die Verwendung von ortsfremden Elementen zur Gestaltung der Umgebung
ist untersagt.
Es besteht kein Anspruch auf die Wiedererridltll1lg von zerfallenen Gebâuden. Ausnahmsweise kann
der Gemeinderat den Wiederaufbau untel' strengen, gestalterischen Auflagen gestatten, wenn dies
für die Aufwertung des Ortsbildes zweckmâssig ist.
Bei jedem Baugesuch ist ein Fotodossier von allen Fassaden und der Umgebung zu erstellen.

Art. 2 Infrastruktur in den Maiensiisszonen

Gebâude, die mit Trinkwasser versorgt sind, müssen über eine, den Anforderungen der Umwelt­
schutzgesetzgebung genügende Abwasserreinigungs-Anlage verfûgen, welche von der kantonalen
Dienststelle für Umweltschutz genehmigt worden ist.
Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung richten sich nach den speziellen Reglementen der
Gemeinde.
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lm Winter und bei speziellen Yerh âltnissen kann das Yoralpengeblet nur in eigener Verantwortung
erreicht werden. Die Strassen und Wege werden nicht geriiumt.
Die Flur- und Forststrasse wird in Absprache mit dem Forstdienst im Rahm en des bisher üblichen
unterhal ten.

Ang epasst gemdss Gemeinde - und Urversammlungsbeschluss yom 13. Juni 2000

6. Verfahren

Nach der Verabschiedung des Hinweis inventares , den Plânen und der reglementarischen Bestim­
mungen durch den Gemeinderat kann das Verfahren gernâss Art. 33ff fortgeführt werden . Die
Revision der Nutzungsplanung ist abgeschlossen. Die Maiens âsszonen sind getrennt zu behan­
deln. Das Verfahren der Revision verlâuft wie folgt:

- Ôffentliche Auflage der von der Urversammlung beschlossenen Plane und des Reglementes;
- Einreichen des Homologationsgesuches beim Staatsrat.

Visp, den 23. April 1999/ rev. 20. Juni 2000 BWlBr/zi

~ 3. Jan. 2001


